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V

Vorwort

Es war ein langerWeg hin zumGesetz. Der Gesetzgeber will hierdurch den Hin-
weisgeberschutz in der Bundesrepublik Deutschland wirksam und nachhaltig ver-
bessern (BT-Drs. 20/3442, 1). Hierzu hatte es schon in der Vergangenheit gesetz-
geberische Initiativen gegeben, die jedoch ohne europäischen Rückenwind
letztlich auf der Stelle traten. In Gesetzesform war das Whistleblowing in Deutsch-
land bislang also noch nicht gegossen worden, doch hatte es seinen Weg in den
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) gefunden. Aufgrund des
„comply or explain“-Mechanismus des § 161 AktG für börsennotierte Gesellschaf-
ten mussten diese sich daher zwingend mit den Rechtsfragen auseinandersetzen, die
sich im Zusammenhang mit der Implementierung eines Hinweisgebersystems im
Unternehmen stellen, eine echte Rechtspflicht zur Einrichtung gab es aber nicht.
Erst die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23.Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unions-
recht melden (ABl. L 305, 17), geändert durch die Verordnung (EU) 2020/1503 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7.Oktober 2020 über Europäische
Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. L 347, 1),
machte das neue Gesetz nun möglich – weil es jetzt europarechtlich geboten war.
Und dennoch war der Weg von der Richtlinie zum Gesetz nicht linear: Die Richt-
linie hätte bis zum 17.12.2021 umgesetzt werden müssen. Ein Referentenentwurf
der 19. Legislaturperiode wurde kein Regierungsentwurf. So kurz vor den Wahlen
war keine Einigung in der Regierungskoalition möglich. Die Umsetzungsfrist ver-
strich – nicht ohne Konsequenzen, die EU-Kommission leitete im Februar 2023
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein (INFR(2022)0052). Der
Regierungsentwurf wurde im September 2022 in den Bundestag eingebracht (BT-
Drs. 20/3442) und erfuhr auf Grundlage der Empfehlungen des Rechtsauschusses
zahlreiche Änderungen (BT-Drs. 20/4909). Der Bundesrat – das Gesetz war zu-
stimmungspflichtig – verweigerte jedoch am 10.2.2023 seine Zustimmung zu dem
Gesetz. Infolgedessen planten die Regierungsfraktionen, das Gesetz in einen zu-
stimmungspflichtigen und einen nicht zustimmungspflichtigen Teil aufzuspalten
(BT-Drs. 20/5991 und 20/5992) und auf diese Weise die Beteiligungsrechte des
Bundesrats in verfassungsrechtlich bedenklicher Art und Weise zu umgehen.
Schlussendlich konnte das Gesetzgebungsverfahren aber glücklicherweise ohne Be-
teiligung des Bundesverfassungsgerichts abgeschlossen werden: Im Vermittlungs-
ausschuss ließ sich ein Kompromiss erzielen (BT-Drs. 20/6700), dem sowohl Bun-
destag und Bundesrat innerhalb weniger Tage zustimmten. Am 2.6.2023 wurde das
HinSchG im Bundesgesetzblatt verkündet und es trat damit am 2.7.2023 in Kraft
(BGBl. 2023 I Nr. 140).

All dies zeigt, von welcher politischen Sprengkraft das Whistleblowing ist. Schon
der Ursprung des Wortes „Whistleblower“ gibt einen Hinweis auf seine ursprüng-
lich negative Konnotation. Denn „to blow the whistle“ bedeutet nichts anderes, als
jemanden zu verpfeifen. Der Whistleblower – ein Verräter also? Das niedrige An-
sehen von Verrätern hat auch durchaus Tradition, das „Verpetzen“ eines anderen
wird als anstößig empfunden. In Dantes göttlicher Komödie sind die Verräter im
neunten und damit innersten Kreis der Hölle versammelt, wo sie bis zum Hals zur
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Strafe für ihren Verrat in Eisblöcken festgefroren sind. In jüngerer Zeit verliert das
Whistleblowing jedoch mehr und mehr das ihm ursprünglich vielleicht anhaftende
Schmuddelimage. Es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass ein erheb-
liches öffentliches Informationsinteresse an den Hinweisen von Whistleblowern
besteht. Dazu tragen die verschiedenen Skandale bei, die sich in den letzten Jahren
ereignet haben. Allerdings belegen die genannten Beispiele auch, dass ein Hinweis-
gebersystem allein nicht genügt, um Rechtsbrüche innerhalb von Unternehmen zu
verhindern; die an den genannten Skandalen beteiligten Unternehmen verfügen
jeweils über interne Hinweisgebersysteme. Abgesehen davon gilt, sich bewusst zu
machen, dass nicht jeder nach dem HinSchG meldefähige Verstoß derartige Aus-
maße erreichen wird. Auch auf Beschuldigtenseite steht regelmäßig kein Konzern
oder Unternehmen, sondern ein Kollege, um dessen konkretes Fehlverhalten es
geht und dessen Schutz bei allen berechtigten Forderungen nach Hinweisgeber-
schutz nicht aus den Augen verloren werden darf. Das Gesetz bemüht sich daher
um eine Abwägung der widerstreitenden Interessen. § 1 Abs. 2 betont eben auch
den Schutz derer, die Gegenstand einer Meldung oder Offenlegung sind. Maß-
nahmen zu der erforderlichen Trennung des nicht schutzwürdigen Denunzianten-
tums von dem schutzwürdigen und im Sinne öffentlicher Belange erwünschten
Whistleblowing werden in der Rechtspolitik, Rechtswissenschaft und Unterneh-
menspraxis schon seit langem ausführlich diskutiert.

Das vorliegende Werk soll an diese Diskussion anknüpfen und sie für die Praxis
greifbar machen. Dabei gilt es nicht nur „bekannte Probleme“ zu lösen, sondern
auch und insbesondere die Fragen, die das HinSchG offenlässt oder einer Klärung
durch die Rechtsprechung überantwortet, konkret zu benennen und wissenschaft-
lich fundiert zu beantworten – freilich ohne die Wirkungen auf Unternehmen und
ihre Mitarbeiter aus dem Blick zu verlieren. Hierzu hat sich ein wunderbares Team
aus Wissenschaft und Praxis zusammengetan, um das neue und so spannende Hin-
weisgeberrecht aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Diesem Team bin
ich dankbar! Hinweise auf andere Ansichten, Lücken oder gar Fehler nehmen wir
gerne entgegen.

Gregor Thüsing, im Oktober 2023
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